
Fachbereich: FG-I/3 Finanzen und Rechnungswesen Gemeinde Swisttal 
  Der Bürgermeister 
  

 
B E S C H L U S S V O R L A G E  V/2009/1035 
 
 
Beratungsfolge: Termin  Entscheidung Öffentl. 
Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss 19.11.2013 Entscheidung Ö 
Rat der Gemeinde Swisttal 26.11.2013 Entscheidung Ö 
    
 
 
 
Tagesordnungspunkt: 
 
 Anzeige der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und 

Auszahlungen (Stand: 30.09.2013) 

 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss empfiehlt dem Rat, das Verzeichnis der 
über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach dem Stand vom 30.09.2013 zur Kenntnis zu 
nehmen. 
 
 
 
Sachverhalt: 
Gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW sind über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und 
Auszahlungen dem Rat zur Kenntnis zu bringen. 
 
Im ersten und zweiten Quartal des Haushaltsjahres 2013 wurden keine über- 
beziehungsweise außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen getätigt. Die 
Anzeige für das dritte Quartal wird als Anlage beigefügt. 
 
 
 
 
 
 
 


